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Zitat von Brief des Bischofs von Essen an die Mitarbeiter

Für das Bistum Essen sichern wir Ihnen zu, dass wir schon jetzt auf die Anwendung der
Grundordnung hinsichtlich Art. 5, Abs. 2, Nr. 2, Buchstb. c und d für alle
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verzichten – und empfehlen dies ausdrücklich allen
unseren Trägern von Einrichtungen und Organisationen. Die sexuelle Orientierung, das
Eingehen einer zivilen gleichgeschlechtlichen Ehe oder einer zivilen Wiederheirat bei
bestehender kirchenrechtlich gültig geschlossener Erstehe darf keine arbeitsrechtliche
Sanktion nach sich ziehen. Dies gilt aus unserer Sicht für alle Gruppen von kirchlichen
Dienstnehmerinnen und Dienstnehmern, auch für die nicht geweihten pastoralen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sowie diejenigen, die mit einer „missio canonica“
oder einer besonderen bischöflichen Beauftragung ihren Dienst wahrnehmen. Darüber
hinaus gilt dies sowohl im laufenden Arbeitsverhältnis, als auch bei Einstellungen.
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